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. MT\ DER NIEDERtISTERREICHISCHEN LANOElIRIlGIERUNG. �;lO �e;-
1014 �en, Herrengasse 11-13 Partelenverkehr Dl8Altag 8-12 Uhr 

, 
und 16-19 Uhr 

\-Amt der NIederösterreichischen Landesregierung, 1014
---- 1 

An das 
Bundesministerium fUr Verkehr 
Sektion IV 

Karlsplatz 1 
1015 Wien 

Beilagen 

_I lAD-VD-8602/80 , __ J 
Bel Antwort bitte Kennzeichen angeben 

Bezug 
72.500/1-1\1/5-84 

Betrifft 

Bearbeiter 
Dr. liehr 

(022 2) 63 5711 Durchwahl 
2093 

Datum 

'.tAU9. J� 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem die Straßenverkehrsord-
nung 1960 geändert wird (11. stVO-Novelle) 

Die NM landesregierung beehrt sich zum Entwurf einer 

11. StVO-Novelle darauf hinzuweisen, daß die vorgesehene 

Fassung des § 5 Abs. 9 in der Praxis insoferne zu Schwierig­

keiten fUhrt - die auch bei der derzeitigen Fassung bereits 

bestehen - da wiederholt festgestellt wird, daß bei den Unter­

suchungen auf Alkoholbeeintr§chtigung eine solche festgestellt 

wurde und dem Wortlaut zufolge die Untersuchungskosten vorge­

schrieben werden mußten, das Verfahren jedoch eing�stellt wer­

den mußte, da zum Beispiel die Alkoholbeeinträchtigung (0,8 %0 

oder darUber) erst nach Abschluß der Fahrzeuglenkung eingetre­

ten war. 

Es w§re zweckmäßig, auf diesen Umstand entsprechend RUcksicht 

zu nehmen. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 

dieser Stellungnahme Ubermittelt. 

NM Landesregierung 

L u d  w i 9 

Landeshauptmann 
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lAD-VD-8602/80 

1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

3. an alle Ämter der landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung 

Nö landesregierung 

L u d  w i g 

Landeshauptmann 
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